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"" ���Verordnung: Festlegung von Bewilligungen gemäß § 7 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes für
die Beschäftigung von Ausländern im Sommerfremdenverkehr

""!���Verordnung: Änderung der Schulordnung
"""���Verordnung: Verleihung universitären Charakters dem von der Schloß Hofen – Wissen-

schafts- und Weiterbildungs-Gesellschaft m.b.H., Lochau am Bodensee, Vor-
arlberg, durchgeführten Lehrgang „Klinische Psychologie und Gesundheits-
psychologie“

""#���Verordnung: Ermächtigung des Landeshauptmannes von Oberösterreich zur Erteilung der
Genehmigung zur Errichtung für die Relation Überackern bis Mauerkirchen
des westlichen Abschnittes der Penta-Line

"" � Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales über die Festlegung von
Bewilligungen gemäß § 7 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes für die Beschäftigung von

Ausländern im Sommerfremdenverkehr
Auf Grund des § 7 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufG), BGBl. Nr. 466/1992, zuletzt geändert

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 351/1995, wird verordnet:

§ 1. (1) Im Wirtschaftszweig Sommerfremdenverkehr dürfen ab Inkrafttreten dieser Verordnung bis
zum 30. September 1996 bis zu 1 375 Beschäftigungsbewilligungen nach dem Ausländerbeschäftigungs-
gesetz mit der Wirkung erteilt werden, daß diese gleichzeitig für die beschäftigten Ausländer für die
Dauer ihrer Beschäftigung als Bewilligungen nach dem Aufenthaltsgesetz gelten.

(2) Die genannte Anzahl dieser Beschäftigungsbewilligungen wird auf die Bundesländer wie folgt
aufgeteilt:

Burgenland: 190, davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Kärnten: 200, davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Niederösterreich: 120, davon höchstens 20 für Schaustellerbetriebe
Oberösterreich: 130, davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Salzburg: 150, davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Steiermark: 100, davon höchstens 20 für Schaustellerbetriebe
Tirol: 220, davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Vorarlberg:   50 ,davon höchstens 10 für Schaustellerbetriebe
Wien: 215, davon höchstens 65 für Schaustellerbetriebe

§ 2. Beschäftigungsbewilligungen gemäß § 1 dürfen längstens für die Dauer von sechs Monaten er-
teilt werden.

§ 3. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. September 1996 außer Kraft.

Hums

""!��Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten,
mit der die Schulordnung geändert wird

Auf Grund der §§ 43 bis 50 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 468/1995, wird verordnet:

Die Verordnung betreffend die Schulordnung, BGBl. Nr. 373/1974, zuletzt geändert durch die Ver-
ordnung BGBl. Nr. 216/1995, wird wie folgt geändert:
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Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

1. § 9 Abs. 2 lautet:

„(2) Das Rauchen ist den Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveran-
staltungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt. Soweit jugendschutzgesetzliche Bestim-
mungen und das Tabakgesetz, BGBl. Nr. 431/1995, in seiner jeweils geltenden Fassung nicht entgegen-
stehen und es sich nicht um allgemeinbildende Pflichtschulen handelt, kann die Hausordnung das Rau-
chen den Schülern in genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft gestatten. Die Raucherlaubnis
kann sich auch auf Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen beziehen, nicht jedoch auf
Räume, in denen Schüler untergebracht sind.“

2. Dem § 11 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) § 9 Abs. 2 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 221/1996 tritt mit
1. Juni 1996 in Kraft.“

Gehrer

"""� Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst, mit der
dem von der Schloß Hofen – Wissenschafts- und Weiterbildungs-Gesellschaft m.b.H.,

Lochau am Bodensee, Vorarlberg, durchgeführten Lehrgang „Klinische Psychologie und
Gesundheitspsychologie“ universitärer Charakter verliehen wird

Auf Grund des § 40a des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes (AHStG), BGBl. Nr. 177/1966,
zuletzt geändert durch Bundesgesetz BGBl. Nr. 508/1995, wird verordnet:

§ 1. Dem von der Schloß Hofen – Wissenschafts- und Weiterbildungs-Gesellschaft m.b.H., Lochau
am Bodensee, Vorarlberg, durchgeführten Lehrgang „Klinische Psychologie und Gesundheitspsy-
chologie“ wird universitärer Charakter gemäß § 40a Abs. 1 AHStG verliehen.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2000 außer Kraft.

Scholten

""#� Verordnung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, mit der
der Landeshauptmann von Oberösterreich zur Erteilung der Genehmigung zur Errich-

tung für die Relation Überackern bis Mauerkirchen des westlichen Abschnittes der
Penta-Line ermächtigt wird

Auf Grund des § 39 Abs. 2 des Rohrleitungsgesetzes, BGBl. Nr. 411/1975, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 127/1993 wird verordnet:

Der Landeshauptmann von Oberösterreich wird ermächtigt, im Namen des Bundesministers für öf-
fentliche Wirtschaft und Verkehr für die Relation „Überackern bis Mauerkirchen“ des westlichen Ab-
schnittes der Penta-Line auf der Grundlage des im Wege des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr vorgelegten technischen Bauentwurfes für diese Relation oder Teile derselben das Ermitt-
lungsverfahren durchzuführen und die Genehmigung zur Errichtung nach § 20 Rohrleitungsgesetz zu
erteilen.

Scholten


